


Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 192/1 VEP

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 27.12.1999 Es gilt die BauNVO 1990

1. Allgemeine Vorschriften (§ 1 Abs. 5 BauNVO)

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind Tierhaltungen nur in Form von Kleintierhaltung zulässig.

2. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB sowie 
§ 14 BauNVO)

Stellplätze und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen oder auf den hierfür 
besonders ausgewiesenen Flächen zulässig.

3. Flächen für besondere Vorkehrungen zum Schutz vor Lärmbelästigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 
BauGB)

Gemäß § 9 Abs. 1 Ziffer 24 BauGB sind besondere bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor 
Lärmbelästigungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes vorgeschrieben:

Aktive Schallschutzmaßnahmen:

Der Lärmschutzwall zur L 381 wird in einer Höhe von 45,0m ü. NN (2,5m über fertig ausgebauter 
Straße) ausgeführt.

Passive Schallschutzmaßnahmen:

Die Fassaden mit der Kennzeichnung liegen im Lärmpegelbereich IV gemäß 
DIN 4109.

Zum Schutz der Aufenthaltsräume muß das resultierende Schalldämmaß R’W,res. für 
Außenbauteile mindestens 40 dB betragen, für Schlafräume ist zusätzlich eine 
schalldämmende Lüftung vorzusehen.

Alle übrigen Fassaden im gesamten Plangebiet liegen im Lärmpegelbereich III gemäß DIN 4109. 
Zum Schutz der Aufenthaltsräume muß das resultierende Schalldämmaß R’W,res. für Außenbau-
teile mindestens 35 dB betragen. Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelassen 
werden, soweit durch einen anerkannten Sachverständigen nachgewiesen wird, daß geringere 
Maßnahmen ausreichen.

4. Höhe der baulichen Anlagen (§ 16 BauNVO)

Gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO ist die Höhe der baulichen Anlagen (Firsthöhe) auf max. 48,3m 
über NN (max. 6,0m) begrenzt.

Die eingeklammerten Höhen beziehen sich auf die zugehörige öffentliche Erschließungsanlage.

5. Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche (§ 19 BauNVO)

Die Flächen der Stellplätze sowie sonstiger befestigter Flächen sind nicht mitzurechnen, sofern 
sie mit im Sandbett verlegtem Pflaster mit großem Fugenanteil befestigt sind.

6. Versickerung von Niederschlagswässern gemäß §51a LWG

Die Niederschlagswässer der Dachflächen und versiegelten Grundstücksflächen sind über 
Mulden oder sonstige geeignete Versickerungsanlagen zu versickern.



7. Örtliche Bauvorschriften (§ 86 BauO NW)

1. Außenwände

Die Außenwände sind in Ziegel oder Ziegelverblendmauerwerk rot bzw. braun auszuführen. 
Einzelne Fassadenabschnitte in Beton oder Putz sind zulässig, sofern sie in der Fassade 
nicht dominieren. Für die Attikaausbildung des Flachdaches sind Leichtmetallverkleidungen 
zulässig.

2. Dächer

Zur Dacheindeckung der geneigten Dachflächen sind anthrazitfarbene Dachpfannen zu 
verwenden. Flachdächer sind bituminös zu decken.
Dacheinschnitte sind nicht zulässig.

3. Einfriedungen

Einfriedungen sind nur in Form von hinterpflanzten (Hecken) Metallgitterzäunen in einer 
Höhe von max. 2,00m zulässig.

Zur Einfriedung des Innenhofes sind Mauerscheiben in Ziegel oder Ziegelverblendmauer-
werk rot bzw. braun in einer Höhe von max. 2,00m zulässig.

4. Nebenanlagen

8. Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen; Bindung für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1  Nr. 25a und b BauGB)

Die mit einem Pflanzgebot umgrenzte Fläche ist mit standortgerechten Pflanzen der Arten Feld-
ahorn, Bergahorn, Hain-Rotbuche, Stieleiche, Vogelbeere, Hartriegel, Hasel, Weißdorn, Pfaffen-
hütchen, Schlehe oder Hundsrose anzupflanzen.

9. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Stellplätze, Zufahrten

Stellplätze und Zufahrten sind mit Rasengittersteinen, Rasenfugenpflaster, wasserdurchlässigen 
Geoporpflaster, wassergebundener Decke oder ähnlichen Materialien auszuführen.

10. Hinweise

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, 
d. h. Mauern, alte Gräber, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natür-
lichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden.

Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Neuss als Untere Denkmalbehörde und dem 
Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege anzuzeigen und die Entdeckungsstelle min. 3 Werk-
tage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW).

Das Plangebiet liegt innerhalb der Wasserschutzzone III B des Wasserwerks Neuss - Morgen-
sternsheide.




